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mittelbüchern nachzu weisen. Der Nachweis auf 
Grundmittelblättern ist für bestimmte Inventar
objekte (z. B. Kraftfahrzeuge, Buchungsmaschinen) 
von den den Betrieben übergeordneten Organen in 
einer Nomenklatur festzulegen."

§ 11
Der § 35 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Warenrechnung ist mengen- oder wert
mäßig zu führen. Ist in besonderen Fällen eine 
mengen- und wertmäßige Führung der Warenrech
nung notwendig, so ist diese in den Richtlinien für 
die Handelszweige festzulegen.

(2) Die mengenmäßige Führung der Warenrech
nung ist im Großhandel anzustreben. Daraus sich 
ergebende Maßnahmen sind in den Richtlinien für 
die Handelszweige festzulegen.

(3) Wird die Warenrechnung im Großhandel wert
mäßig geführt, so erfolgt der mengenmäßige Nach
weis der Warenbestände außerhalb der Buchführung 
und die Abstimmung mit der wertmäßig geführten 
Warenrechnung gemäß den in den Richtlinien für die 
Handelszweige festgelegten Bestimmungen.

(4) Im Einzelhandel ist die Warenrechnung wert
mäßig zu führen. Die Abstimmung des mengen
mäßigen Bestandes, der sich in den Verkaufsstellen, 
Gaststätten und Produktionsabteilungen befindet, er
folgt durch Inventuren gemäß den gesetzlichen Be
stimmungen."

§ 12
Der § 40 erhält folgenden Abs. 2:

„Hilfsmaterial mit geringem Einzelwert ist bei Be
zug sofort kostenwirksam zu buchen. Eine entspre
chende Nomenklatur ist in den Richtlinien für die 
Handelszweige festzulegen." §

§ 13
Der § 47 erhält folgende Fassung:

„(1) Das Kontokorrent hat die Aufgliederung der 
Forderungen und Verbindlichkeiten mindestens aus 
Warenlieferungen und Leistungen zu liefern.

(2) Der Nachweis der Forderungen und Verbind
lichkeiten hat kontenlos zu erfolgen. Dabei ist die 
Ordnungsmäßigkeit besonders gemäß § 15 Abs. 3 
zu wahren.

(3) Einzelkonten sind von den den Betrieben über
geordneten Organen zu genehmigen und in den Richt
linien für die Handelszweige festzulegen.“

§ 14
Der § 74 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„Die Vorräte an Hilfsmaterial und sonstigem zweck
gebundenem Material sind zu Einkaufspreisen zu 
bewerten."

> § 15
Der § 83 erhält folgende Fassung:

„Als Ausgaben für Kosten künftiger Abrechnungs
zeiträume sind grundsätzlich nur solche Ausgaben zu 
erfassen und zu bilanzieren, die im folgenden Plan
jahr in die Kosten eingehen."

§ 16
Der § 85 erhält folgende Fassung:

„Im Abrechnungszeitraum empfangene Einnahmen, 
die sich auf die wirtschaftliche Tätigkeit des folgen
den Planjahres beziehen, sind als Einnahmen für 
künftige Abrechnungszeiträume nachzuweisen. Sie 
dürfen nicht in das Ergebnis des laufenden Plan
jahres einbezogen werden."

§ 17
Der § 86 Abs. 2 letzter Satz erhält folgende Fassung: 

„Die Inventur der Forderungen wird durch die be
stehenden Zahlungs- und Verrechnungsverfahren und 
das Mahn wesen permanent durchgeführt. Damit ent
fallen die bisher am Inventurstichtag einzuholenden 
Saldenbestätigungen.“

J 18
Der § 87 Abs. 4 erhält’ folgende Fassung:

„Falls keine permanente Inventur durchgeführt 
wird, hat eine Stichtagsinventur innerhalb des Plan
jahres zu erfolgen. Der § 35 Abs. 4 wird durch diese 
Regelung nicht berührt.“

§ 19
Im § 98 Abs. 2 ist zu streichen:

„10 Jahre sind aufzubewahren:
Halb j ahreskon trollber ich te 
Halbjahresberichte zum Planablauf."

§ 20
Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft. Die notwendigen Umstellungsarbeiten sind bis 
1. Juli 1960 abzuschließen.

Berlin, den 30. März 1960
Der Minister der Finanzen 
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